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MÜLLABHOLUNG
Neue Toureneinteilung

Fr., 13. März 2020 - Bioabfall

Mo., 16. März 2020 - Grünabfall

Mi., 25. März 2020 - Tonnentausch 
falls erforderlich 

Mi., 25. März 2020 - Gelber Sack
für alle Stadtteile

Do., 26. März 2020 - Restmüll 

Fr., 27. März 2020 - Bioabfall

ENTWURF DER 
HAUSHALTSSATZUNG DER 
STADT NIDDATAL FÜR DAS 
HAUSHALTSJAHR 2020

Gemäß § 97 Absatz 2 der Hessischen Ge-
meindeordnung (HGO) liegt der Entwurf der 
Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2020 in der Zeit von Freitag, 13. 
März 2020 bis einschließlich Dienstag, 24. 
März 2020 zur Einsichtnahme offen.
Der Entwurf kann im Bürgerbüro der Stadt-
verwaltung Niddatal, Stadtteil  Assenheim, 
Hauptstraße 2, 61194 Niddatal, während 
den üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden.
gez. Dr. Hertel
Bürgermeister

ZEITLICH BEFRISTETE SCHUTZANORDNUNG
zum Schutz von Weißstorch, Kiebitz, Graugans, Wasserralle und Rohrweihe im Gemarkungsbereich „Niederwiesen“ in der Gemarkung Ilbenstadt
Gemäß § 44 Abs. 1 Ziffer 1 bis 3 und § 3 Abs. 1 und 
2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschafts-
pfl ege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 
3434), in Verbindung mit § 2 Abs. 1 und 2 Ziffer 5a 
des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundes-
naturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20.12.2010 
(GVBl. I S. 629), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 184), erlässt die 
Fachstelle Naturschutz und Landschaftspfl ege beim 
Kreisausschuss des Wetteraukreises als untere Na-
turschutzbehörde folgende

Anordnung:
1. Zum Schutz der frei lebenden, streng geschütz-

ten Arten Weißstorch, Kiebitz, Graugans, Was-
serralle und Rohrweihe ist das Betreten des 
Feuchtwiesengebietes „Niederwiesen“ in der 
Niddaaue südlich der Ortslage Ilbenstadt im öst-
lichen Teil des Renaturierungsgebietes in der Zeit 
vom 01. März bis zum 30. Juni 2020 untersagt.

2. Das Betretungsverbot bezieht sich auf die 
Grundstücke:

 Gemarkung Ilbenstadt, Flur 7, Flurstück-Nr. 1/10, 
2/6, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 8, 9, 11/5, 
12, 13, 14/1, 15/5 17/9 und Flur 9, Flurstück-Nr. 
2/1 und 32.

 Die Flächen sind in anhängender Karte schraffi ert 
dargestellt.

3. Ausgenommen von dem Betretungsverbot sind 
die Wege an den Grenzen des Gebietes.

4. Handlungen im Rahmen der ordnungsgemäßen 
landwirtschaftlichen Bodennutzung und der 
Jagd, soweit hierbei die geschützten Vogelar-
ten Weißstorch, Kiebitz, Graugans, Wasserralle 
und Rohrweihe nicht absichtlich beeinträchtigt 
werden, sind von dem Betretungsverbot ausge-
nommen, ebenso zwingend erforderliche Maß-
nahmen zur Überwachung, Unterhaltung und 
Instandsetzung der vorhandenen Ver- und Ent-
sorgungsanlagen.

4. Die sofortige Vollziehung der Anordnung wird 
gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. 
I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.08.2009 (BGBl. I S. 2870), im besonderen öf-
fentlichen Interesse angeordnet.

5. Zuwiderhandlungen stellen nach § 69 Abs. 2 Ziffer 
1 bis 3 BNatSchG eine Ordnungswidrig-keit dar. 
Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbu-
ße bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Begründung:
Weißstorch, Kiebitz, Graugans, Wasserralle und 
Rohrweihe sind streng geschützte Arten nach der 
Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parla-
ments und des Rates vom 30.11.2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifi zierte 
Fassung - „Vogelschutzrichtlinie“ - Vogelschutz-RL) 
(ABl. L 20 vom 26.01.2010, S. 7).
Nach § 44 Abs. 1 Ziffer 1 BNatSchG ist es verboten, 
wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-
ten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder 
zu töten oder ihre Entwicklungsformen (zum Bei-
spiel Eier oder Küken) aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören.
Gemäß § 44 Abs. 1 Ziffer 2 BNatSchG ist es wei-
tergehend verboten, wild lebende Tiere der streng 
geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
unter anderem während der Fortpfl anzungs- und 

Aufzuchtzeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche 
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert.
Und nach § 44 Abs. 1 Ziffer 3 BNatSchG ist es 
zudem verboten, Fortpfl anzungs- und Ruhestätten 
der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören.             Fortsetzung auf Seite 3

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Totenehrung
3. Verlesung des Protokolls der Jahreshaupt- 
 versammlung 2019
4.  Geschäftsbericht:
    a) 1. Vorsitzender
    b) Kassenführers
5.  Entlastung des Jagdvorstandes und des  
 Kassenführers
6.  Verwendung des Jagdertrages
7.  Verschiedenes
Jagdvorstand   
gez. Ralf Sang

EINLADUNG
zur  Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Bönstadt am Mittwoch, den 15.04.2020 um 

20.00 Uhr im Bürgerhaus Bönstadt

http://www.niddatal.de/
mailto:info@niddatal.de
mailto:r.angel@creartiva.info
http://www.niddataler-nachrichten.de/
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ASSENHEIM
Turnverein Assenheim
www.tv-assenheim.de

Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule 
Eltern- und Kindturnen für Kinder ab 1 Jahr
Di. 16.00 - 17.00 Uhr  Fr. Seckler
Kinderturnen für Kinder von 3 - 4 Jahren
Mo. 16.00 - 17.00 Uhr   Fr. Cöster
Kinderturnen für Kinder von 5 - 6 Jahren
Mo. 17.00 - 18.00 Uhr   Fr. Amend 
Turnen für Kinder ab 6 Jahren
Do. 17.00 - 18.15 Uhr  Fr. Trumpfheller
Turnen für Kinder ab 9 Jahren
Do. 18.15 - 19.30 Uhr  Fr. Trumpfheller
Kinderleichtathletik für Kinder ab 6 Jahren
Mo. 16.15 - 17.45 Uhr   Hr. Hahn

Förderverein Musikschule Assenheim
Fr. Freund 06031 692354 oder 

MFE@ musikschule-assenheim.de 
In der Musikschule

„Musimäuse“ Musikal. Früherziehung für
Babys (6 - 18 Monate) Fr. 16.10 - 16.55 Uhr
„Tanzbären“ Musikal. Früherziehung für
Kleinkinder (1½ - 2 Jahre) Fr. 17 - 17.45 Uhr
„Tanzbären“ Musikal. Früherziehung für
Kleinkinder (2 - 3 Jahre) Mi. 16.25 - 17.10 Uhr
„Singflöhe“ Musikal. Früherziehung für Drei-
jährige (mit Eltern) Mi. 17.15 - 18.00 Uhr
„Singflöhe“ Musikal. Früherziehung für Drei-
jährige (ohne Eltern)  Mi. 15.35 - 16.20 Uhr
Musikal. Früherziehung - MFE 1(ab 4
 Jahren)  Mi. 14.45 - 15.30 Uhr
MFE 2 - „Wir spielen Blockflöte“ (ab 5
 Jahren)  Di. 16.30 - 17.15 Uhr

Feuerwehr Assenheim 
Fr. Neeb, Frau Dutz

Bambini-Feuerwehr (6 bis 10 Jahre)
Mi. 16.30 - 17.30 Uhr Feuerwehrgerätehaus

TTC 1951 Assenheim e.V. 
www.ttc-assenheim.de

Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule
Schüler- und Jugendtraining
Di. 18.15 - 19.30 und Fr. 17.45 - 19.30 Uhr
Ab 18 Jahren  Di. und Fr. 19.30 - 22.30 Uhr

IVA Rhein-Main Patriots 1999 e.V.
www.rhein-main-patriots.com

Inlinerhalle Assenheim
Laufschule (von Februar bis Juni)  
Sa. 11.00 - 12.00 Uhr 
Nachwuchstraining immer Di. und Do. 
Bambini (5 - 9 Jahre) 16.30 - 17.30 Uhr
Schüler (10 - 12 Jahre) 17.30 - 18.30 Uhr
Jugend  (ab 13 Jahre) 18.30 - 19.30 Uhr

Ev. Kindertagesstätte „Schatzkiste“
Leiterin Fr. Nöh 06034 2878

Theodor-Fliedner-Str. 1
Montag - Donnerstag   7.00 - 17.00 Uhr
Freitag     7.00 - 15.00 Uhr

Städt. Kindertagesstätte
Leiterin Fr. Zimmermann 06034 907183

Geschwister-Scholl-Str. 28
Montag - Freitag  7.00 - 16.30 Uhr

ASSENHEIM
Betreuungsschule Mäusezahn e.V.

Teamleiterin Frau Teuma 06034 939047
Geschwister-Scholl-Str. 28

Mo. - Fr.  7.30 - 9.30 und 11.00 - 16.00 Uhr

ILBENSTADT
Turnverein Ilbenstadt

Turnhalle Ilbenstadt 
Turnkrümel (Eltern/Kind)
Montag  16.00 - 17.00 Uhr 
Kinderkrabbelgruppe „Mattenkrabbler“ 
Montag  15.00 - 16.00 Uhr
Turnflöhe (3 - 4 Jahre)
Mittwoch  15.00 - 16.00 Uhr
Turnmäuse (5 - 6 Jahre)
Mittwoch  16.00 - 17.00 Uhr
Turnwusel / Turntiger (7 - 10 Jahre)
Mittwoch  17.00 - 18.00 Uhr
Teens (ab 11 Jahre)
Mittwoch  18.30 - 19.30 Uhr

Judo - Turnverein Ilbenstadt
Gymnastikhalle Ilbenstadt 

7 - 12 Jahre  Mi. 17.00 - 18.30 Uhr
ab 13 Jahre  Mi. 18.30 - 20.00 Uhr

Ballett - Turnverein Ilbenstadt
Fr. Krieg 0173 7902595  Gymnastikhalle
Pre-Primary  Di. 14.15 - 15.15 Uhr
Ballett Primary  Di. 15.15 - 16.00 Uhr
Ballett Grade 1  Di. 16.00 - 17.00 Uhr
Ballett Grade 2  Di. 17.00 - 18.00 Uhr 

Förderverein Musikschule Assenheim
Fr. Freund 06031 692354 oder

MFE@ musikschule-assenheim.de 
In der Eichendorff-Schule

Musikalische Früherziehung 
(ab 4 Jahren) Do. 15.30 - 16.15 Uhr
Musikalische Früherziehung 
(ab 5 Jahren) Do. 16.20 - 17.05 Uhr

Feuerwehr Ilbenstadt
Christian Behnken, wehrfuehrer.ilbenstadt@

niddatal.de, Feuerwehrgerätehaus
Kinderfeuerwehr (6 bis 10 Jahre)
Montag   17.00 - 18.00 Uhr
Jugendfeuerwehr (10 bis 17 Jahre) 
Montag  18.00 - 19.00 Uhr
Beide Gruppen treffen sich während der Som-
merzeit jeweils wöchentlich, ansonsten 14-tägig. 

Jugendclub „Exit“ am Sportplatz 
Ev. Kirchengem. Ilbenstadt 06031 62126

Pfr. Dietze, J. Gabriel, J. Dittrich
Mittwoch  17.00 - 20.00 Uhr

Kath. KITA „St. Peter u. Paul“
Leiterin Frau Eisenhut 06034 2100

Hanauer Str. 16
Montag - Donnerstag   7.00 - 16.30 Uhr 
Freitag     7.00 - 15.00 Uhr

BÖNSTADT
Offener Jugendtreff (12 - 18 Jahre) 

Pfrin. Giese 06187 22285
Bürgerhaus Mo. 18.00 - 21.00 Uhr

BÖNSTADT
Kinderkarneval 

Hr. Voss 0170 4869568
Jungenballett (8 - 11 Jahre)
Mo. 17.00 - 18.00 Uhr Bürgerhaus
Mini-Garde u. Showtanzgruppe (5 - 8 Jahre)
Do. 15.20 - 17.00 Uhr Bürgerhaus 

Germania Sängerlust 
Fr. Schäfer 06034 905587

Kinderchor BönCanto Kids (ab 5 Jahre)
Mi. 16.45-17.25 Uhr  Bürgerhaus
Jugendchor BönCanto Teenies
Mi. 17.25-17.55 Uhr    Bürgerhaus

Feuerwehr Bönstadt
Hr. Limbach 0151 42424446

Feuerwehrgerätehaus
Jugendfeuerwehr (10 - 17 Jahre)
Freitag  18.00 - 20.00 Uhr
Bambinifeuerwehr (6 - 10 Jahre) 
Jeden. 2. Freitag  16.00 - 17.30 Uhr

Kindergottesdienst
mit gemeinsamem Mittagessen endend 
Fr. Pommer-Schiffke 0176 41311012 

Ev. Gemeindehaus
Jeden 1. Sa. im Monat 11.15 - 13.15 Uhr 

Städt. Kindertagesstätte „Kükennest“
Leiterin Frau Betzwieser 06034 1524

In den Helgengärten 1 Mo. - Fr. 7 - 16.30 Uhr

KAICHEN
Offener Jugendtreff 

Pfrin. Giese 06187 22285
Grundschule Südstraße Fr. 17 - 20 Uhr

Feuerwehr Kaichen
Reimund Schultes 

verwaltung@ffkaichen.de
Feuerwehrgerätehaus Hochstraße 21

Bambini Feuerwehr (6 bis 10 Jahre)
Jeden 2. Dienstag   17.00 - 18.00 Uhr
Jugendfeuerwehr (10 bis 17 Jahre) 
Jeden 2. Freitag  18.00 - 20.00 Uhr
Einsatzabteilung (ab 17 Jahren) 
Jeden Freitag  ab 20.00 Uhr

Turnverein Kaichen
Fr. Dreis 06187 23158

Turnraum der Grundschule Kaichen
Schnuppern jederzeit möglich

Kinderturnen (3 - 5 Jahre) Mi. 16 - 17 Uhr
Kinderturnen (6 - 10 Jahre) Mi. 17 - 18 Uhr 
Frauengymnastik  Mi. 19.30 - 20.30 Uhr 

Kindergottesdienst
Fr. Hahn 0177 2632541 Ev. Gemeindehaus
Jeden 1. Fr. im Monat 17.00 Uhr 

Städt. Kindertagesstätte „WaldArche“
Leiterin Frau Haas 06187 3331

An der Lögesmühle 13

Montag - Freitag  7.00-16.30 Uhr

Städt. KITA „Kleine Weltentdecker“
Leiterin Frau Löbel 0151 46202711

An der Lögesmühle 13a
Montag - Freitag  7.00-16.30 Uhr

ANGEBOTE FÜR KINDER

http://www.tv-assenheim.de/
mailto:MFE@musikschule-assenheim.de
http://www.ttc-assenheim.de/
http://www.rhein-main-patriots.com/
mailto:MFE@musikschule-assenheim.de
http://niddatal.de/
mailto:verwaltung@ffkaichen.de
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STADTTEILÜBERGREIFEND
NABU Umweltwerkstatt Wetterau e.V.

Wirtsgasse 1, Assenheim 
Maximiliane Heuer 06034 6119

heuer@nabu-wetterau.de

Kindergruppe (7-12 Jahre) Do. 15 - 17 Uhr
Jugendgruppe (13-27 Jahre) 1. So. um 12 Uhr 

Volkshochschule Wetterau

Sprachkurse in Niddatal ab Vorschulalter. 
Beginn der Kurse im Herbst und Frühjahr 
in einzelnen Stadtteilen. Angebotshefte der 
VHS liegen in der Stadtverwaltung aus.

Diakonisches Werk Wetterau
Fr. Nicole Waldheim 06031 7252-138

kindertagespflege@diakonie-wetterau.de

Fachberatung Kindertagespflege  
für Eltern und Tagesmütter bzw. -väter  
Montag - Freitag  9.00 - 12.00 Uhr 

ANGEBOTE FÜR 
KINDER

Fortsetzung

Fortsetzung von Seite 1
Nach § 3 Abs. 2 BNatSchG treffen die für Natur-
schutz und Landschaftspflege zuständigen Behör-
den nach pflichtgemäßem Ermessen die im Einzelfall 
erforderlichen Maßnahmen, um die Einhaltung unter 
anderem der artenschutzrechtlichen Vorschriften 
des Bundesnaturschutzgesetzes sicherzustellen. 
Besondere Maßnahmen zum Schutz frei lebender 
Tiere und der europäischen Vogelarten der beson-
ders und streng geschützten Arten oder deren Le-
bensstätten vor Beeinträchtigungen können daher 
in Verbindung mit § 44 Abs. 1 BNatSchG von der 
zuständigen Naturschutzbehörde im Einzelfall ange-
ordnet werden und sind nach Ermessen auf den zum 
Schutz notwendigen Zeitraum zu beschränken.
Gemäß § 3 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 
2 Abs. 1 und 2 Ziffer 2a Spiegelstrich aa HAGB-
NatSchG ist die Fachstelle Naturschutz und Land-
schaftspflege beim Kreisausschuss des Wetterauk-
reises als untere Naturschutzbehörde die zuständige 
Behörde für den Vollzug des Naturschutzrechts im 
Wetteraukreis.
Weißstorch, Kiebitz, Graugans, Wasserralle und 
Rohrweihe brüten im Feuchtwiesengebiet „Nieder-
wiesen“ südlich Ilbenstadt und ziehen dort auch 
ihre Jungen auf. Das Gebiet stellt ein bedeutendes 
Brutgebiet für diese Arten in Hessen und für den 
Wetteraukreis dar. Kiebitz, Bekassine, Wasserral-
le, Graugans und Rohrweihe sind Bodenbrüter, die 
sehr sensibel auf Störungen durch Spaziergänger, 
Freizeitsportler oder freilaufende Hunde reagieren. 
Während der Reviergründung und der Brut- und 
Aufzuchtszeit können Störungen zur Aufgabe des 
Reviers oder der Gelege führen. Der Weißstorch hat 
während der Reviergründung eine hohe Fluchtdis-

tanz und kann eine Reviergründung durch Störun-
gen abbrechen.
Das Feuchtwiesengebiet „Niederwiesen“ hat durch 
seine Nähe zur Ortslage Ilbenstadt eine hohe Be-
deutung für die Naherholung. So können jederzeit 
Freizeitsportler, Spaziergänger und Hundehalter in 
diesem Bereich angetroffen werden.
Während sich die Mehrzahl der Erholungssuchen-
den auf den umliegenden befestigten Wegen aufhält 
und auch ihre Hunde nicht in den Wiesen laufen 
lässt, sind doch immer wieder freilaufende Hunde, 
Spaziergänger und Jogger mitten im Wiesengebiet 
zu sehen. In den zurückliegenden Jahren konnten 
durch die Fachstelle Naturschutz und Landschafts-
pflege beim Kreisausschuss des Wetteraukreises re-
gelmäßig erhebliche Störungen der oben genannten 
Vogelarten durch freilaufende Hunde, Spaziergänger 
und Jogger beobachtet werden.
Da auf den umliegenden befestigten Wegen jeder-
zeit die Möglichkeit zur Naherholung besteht und 
das Betretungsverbot des Feuchtwiesengebietes 
nur auf den Zeitraum vom 01. März bis zum 30. Juni 
2020 beschränkt wird, ist es für Spaziergänger, Jog-
ger und Hundehalter zumutbar, für den begrenzten 
Zeitraum die Flächen nicht zu betreten und auf die-
sen Flächen Hunde nicht frei laufen zu lassen.
In der verordneten Zeit hat die Sicherung der oben 
genannten Arten ein höheres öffentliches Interesse 
als die ungehinderte Nutzung der Landschaft für 
Freizeit- und Erholungszwecke.
Auf Grund der oben gemachten Ausführungen ist 
eine aktuelle Gefährdung der aufgeführten, streng 
geschützten Vogelarten vorhanden. Die Anordnung 
des Betretungsverbotes ist eine unaufschiebbare 
Maßnahme zum Schutz dieser streng geschützten 
Vogelarten.
Die sofortige Vollziehung der Anordnung liegt im be-
sonderen öffentlichen Interesse und ist eilbedürftig.

Zum Schutz der Weißstorch, Kiebitz, Graugans, 
Wasserralle und Rohrweihe ist die Anordnung nach 
den §§ 3 Abs. 2 und 44 Abs. 1 BNatSchG erforder-
lich.
Durch den enormen Freizeitdruck im Feuchtwie-
sengebiet ist eine akute Gefährdung der Bruten 
von Weißstorch, Kiebitz, Graugans, Wasserralle und 
Rohrweihe gegeben. In der Vergangenheit wurden 
dort Störungen, die zur Aufgabe von Bruten geführt 
haben, beobachtet.
Das Feuchtwiesengebiet gehört zum EU-Vogel-
schutzgebiet „5519-401 Wetterau“, in dem die 
streng geschützten Arten Weißstorch, Kiebitz, Grau-
gans, Wasserralle und Rohrweihe zu schützen sind. 
Daher ergibt sich ein besonderes öffentliches Inter-
esse an der sofortigen Vollziehung des Betretungs-
verbotes.
Zum Schutz der genannten Arten ist daher die An-
ordnung eines sofort vollziehbaren Betretungsver-
botes in der Zeit der Reviergründung und der Brut- 
und Aufzuchtszeit erforderlich.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines 
Monats nach Zustellung schriftlich oder zur Nie-
derschrift Widerspruch beim Kreisausschuss des 
Wetteraukreises, Fachstelle 4.1.2 Naturschutz und 
Landschaftspflege, Postanschrift: Europaplatz 1, 
Besuchsadresse: Homburger Straße 17, 61169 Frie-
dberg/Hessen, erheben.
Hinweis:
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
der Schutzanordnung können Sie die Herstellung 
der aufschiebenden Wirkung des von Ihnen einge-
legten Widerspruchs beantragen. Einen solchen An-
trag können Sie an das Verwaltungsgericht Gießen, 
Marburger Straße 4, 35390 Gießen richten und zwar 
schriftlich oder mündlich zu Protokoll der Geschäfts-
stelle.

Karte: Schraffierte Fläche des Betretungsverbots vom 01. März bis zum 30. Juni 2020

ZEITLICH BEFRISTETE SCHUTZANORDNUNG
zum Schutz von Weißstorch, Kiebitz, Graugans, Wasserralle und Rohrweihe im Gemarkungsbereich „Niederwiesen“ in der Gemarkung Ilbenstadt

ABFALLKALENDER
Der Abfallkalender ist auch als PDF-Down-
load auf der Homepage www.niddatal.de 
hinterlegt.  

mailto:heuer@nabu-wetterau.de
mailto:kindertagespflege@diakonie-wetterau.de
http://www.niddatal.de/
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Notdienste
Polizei  110
Feuerwehr, Krankenwagen  112
Rettungsdienst und Krankentransport 
Rettungsleitstelle Wetterau   06031 19222

Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung

Assenheim, Hauptstr. 2  06034 9124 -0
Montag  7.30 - 12.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr
  15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Freitag  8.30 - 12.00 Uhr

Wasserrohrbruch
Außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtver-
waltung rufen Sie die 0162 7696588 an. 

Stromstörungen
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG
61169 Friedberg  06031 82-0 

Sprechzeiten des Ortsgerichts
Dienstag und Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr
  15.00 - 18.00 Uhr
Termine außerhalb dieser Zeiten nach Ver-
einbarung.

Öffnungszeiten der Büchereien
Stadtbücherei Assenheim, 
Hauptstraße 5/10  06034 5198

Montag  16.00 - 19.00 Uhr
Dienstag  16.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch  10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag  16.00 - 19.00 Uhr

Katholische öffentliche Bücherei 
Ilbenstadt, Kirchgasse 16 
Mittwoch   9.00 - 11.00 Uhr 

15.00 - 17.00 Uhr
Sonntag  10.00 - 11.00 Uhr

Ärztlicher Notdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Wetterau 
Chaumontplatz 1, 61231 Bad Nauheim
Hochwaldkrankenhaus 116 117

Ärztlicher Notdienst  06181 75858
Innerer Ring 4, 63486 Bruchköbel

 Zahnärztlicher Notfalldienst
Im Wetteraukreis zu erfragen bei der 
Kreisstelle  01805 607011 (kostenpflichtig)
Festnetz: 0,14 Euro/Min.; Mobilfunk: max. 
0,42 Euro/Min.

Tierarzt
Dr. med. vet. Stephanie Tascher
Am Hain 10, 61194 Niddatal / Assenheim
Telefon:  06034 9396866

Gemeindeschwestern
Wochenenddienste der Gemeinde-
schwestern sind zu erfragen unter:

Sozialstationsleitung  06003 810 -122
Abrechnungsstelle
Frau Scherer  06003 810 -123
Besprechungsraum  06003 810 -124

Bürgerhäuser
Assenheim  06034 9022975
Bönstadt  06034 9022900
Ilbenstadt  06034 3917
Kaichen  06187 3969 

Kompostierungsanlage 
des Wetteraukreises

lbenstadt, Außenliegend  06034 930920
An der Landesstraße 3188

Mo. bis Fr. 8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr

Recyclinghof 
des Wetteraukreises

Der Recyclinghof am Humus- und Erdenwerk 
in Ilbenstadt wird vom Abfallwirtschaftsbe-
trieb des Wetteraukreises betrieben.

61194 Niddatal/ lbenstadt
Außenliegend an der L 3188
www.recyclinghof-wetterau.de

Mo. bis Fr. 8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr
Samstag  9.00 - 14.00 Uhr

Letzter Einlass: 15 Minuten vor Schließung

Annahmen nur aus privaten Haushalten des 
Wetteraukreises in haushaltsüblichen Mengen.

Sperrmüll     bis 40 kg pauschal 6,00 €
          je weiteres Kilo  0,18 €/kg

Bauschutt    bis 40 kg pauschal 2,00 €
          je weiteres Kilo   0,06 €/kg
Grünabfall    bis 40 kg pauschal 2,00 €
          je weiteres Kilo   0,06 €/kg

Reifen  3,50 €/Stück

Altholz A IV  bis 40 kg pauschal 6,60 €
          je weiteres Kilo   0,20 €/kg
(überwiegend aus dem Außenbereich)

Altholz A I-III  bis 40 kg pauschal 3,30 €
         je weiteres Kilo   0,10 €/kg
(aus dem Innenbereich)

Kostenlose Annahme

Altbatterien, Altkleider, CDs/DVDs, Drucker-
patronen/Tonerkartuschen, Elektrogeräte, 
Flachglas/Behälterglas, Hartkunststoffe aus 
PP/PE, Korken, LED-/Energiesparlampen, 
Metallschrott, Papier, Pappe, Kartonagen

Info-Telefon  06031 90661
www.awb-wetterau.de

Rufen Sie Ihre Entsorgungstermine für das 
Schadstoffmobil online ab:
www.awb-wetterau.de/schadstoffmobil.html

Kehrbezirke 
der Schornsteinfeger

Stadtteile Assenheim, Bönstadt, 
Wickstadt und Kaichen

Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater i. H. 
Arno Hütter 06447 92063
Butzbacher Str. 27 · 35428 Langgöns

Stadtteil Ilbenstadt
Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater i. H.
Frank Blechschmidt 06187 290221
An der Landwehr 19 · 61130 Nidderau

BEREITSCHAFTSDIENSTE
UND WICHTIGE TELEFONNUMMERN 

Der Bereitschafts-
dienst der Notdienst-

apotheken beginnt und endet jeweils 
entweder um 8.30 oder um 9.00 Uhr.

Freitag, 13.03.2020 - Sa. 8.30 Uhr 
Schloß-Apotheke 06187 7878 
Kilianstädter Str. 10 61137 Schöneck

Samstag, 14.03.2020 - So. 9.00 Uhr 
Apotheke Nieder-Wöllstadt 06034 2307
Frankfurter Str. 52 61206 Wöllstadt

Sonntag, 15.03.2020 - Mo. 8.30 Uhr 
Engel Apotheke 06031 689180 
Kaiserstr. 48  61169 Friedberg

Montag, 16.03.2020 - Di. 9.00 Uhr 
Paracelsus-Apotheke 06039 95900 
Sauerbornstr. 15 61184 Karben

Dienstag, 17.03.2020 - Mi. 8.30 Uhr 
Linden-Apotheke 06187 5449
Wingertstr. 1 61137 Schöneck

Mittwoch, 18.03.2020 - Do. 8.30 Uhr 
Apotheke Assenheim 06034 91200 
Nieder-Wöllstädter Str. 2 61194 Niddatal

Donnerstag, 19.03.2020 - Fr. 8.30 Uhr 
Markt-Apotheke 06031 2039
Kaiserstr. 84 61169 Friedberg

Freitag, 20.03.2020 - Sa. 9.00 Uhr 
Römer-Apotheke 06039 3445 
Saalburgstr. 2 61184 Karben

Samstag, 21.03.2020 - So. 8.30 Uhr 
Hof-Apotheke 06031 5685
Kaiserstr. 104  61169 Friedberg

Sonntag, 22.03.2020 - Mo. 9.00 Uhr 
Markt-Apotheke 06039 2506 
Karbener Weg 8-10 61184 Karben

Montag, 23.03.2020 - Di. 8.30 Uhr 
Amts-Apotheke 06035 3216 
Bingenheimer Str. 34 61203 Reichelsheim

Dienstag, 24.03.2020 - Mi. 8.30 Uhr 
Limes Vital Apotheke 06003 8256194
Dieselstraße 14 61191 Rosbach

Mittwoch, 25.03.2020 - Do. 8.30 Uhr 
Flora-Apotheke 06035 9684457 
Messeplatz 7  61197 Florstadt

Donnerstag, 26.03.2020 - Fr. 8.30 Uhr 
Aesculap-Apotheke 06031 71120 
Haingraben 11  61169 Friedberg

Freitag, 27.03.2020 - Sa. 9.00 Uhr 
Apotheke Nieder-Wöllstadt 06034 2307
Frankfurter Str. 52 61206 Wöllstadt

Samstag, 28.03.2020 - So. 8.30 Uhr 
Burg-Apotheke 06187 3923 
Eugen-Kaiser-Str. 32  61130 Nidderau

Sonntag, 29.03.2020 - Mo. 9.00 Uhr 
Paracelsus-Apotheke 06039 95900 
Sauerbornstr. 15 61184 Karben

NOTDIENSTE

http://www.recyclinghof-wetterau.de/
http://www.awb-wetterau.de/
http://www.awb-wetterau.de/schadstoffmobil.html

